€ EBS

ENGELBERT-BOHN-SCHULE KARLSRUHE

Engelbert-Bohn-Schule = Joachim-Kurzaj-Weg 4 = 76189 Karlsruhe KAUFMANNISCHE SCHULE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
.. . .. . . 76189 Karlsruhe
An alle Schulerinnen und Schdler, die sich an Telefon 0721 133-4610
unserer Schule anmelden mdchten Telefax 0721 133-4919
E-Mail info@ebs-karlsruhe.de
Internet  ebs-karlsruhe.de

Abteilung Schulleitung

Name, Vorname Gesprachspartner OStD Uwe Béauerle
Telefon 0721 133-4608
Klasse: E-Mail baeuerle@ebs-karlsruhe.de
Wird von der Schule eingetragen Datum 07.01.2025

Einverstandniserklarung bzw. Erklarung der Kenntnisnahme

Schilerinnen und Schiiler der Berufsschule missen diese Erklarung am ersten Schultag mitbringen.

Die erforderlichen Unterlagen und Dokumente habe ich erstellt bzw. Giber die Homepage der
Schule heruntergeladen.

Formular 1: Einwilligung in die Veroéffentlichung von personenbezogenen
Daten und Fotos von Schiuler/innen habe ich gelesen, verstanden und unter- | Ja [ Nein O
schrieben. (bitte ausdrucken)

Formular 2: Die Einwilligung in die Kommunikation per unverschliisselter
Email habe ich ausgefiillt und unterschrieben. (bitte ausdrucken)
Formular 3: Die Einwilligung der Ausbilderin/des Ausbilders in die Kommu-
nikation per unverschliisselter Email habe ich ausfillen und unterschreiben Jad Nein O
lassen. (bitte ausdrucken)

Jad Nein O

Anlage A: Die Nutzungsordnung des Padagogischen Schulnetzes habe ich
gelesen, verstanden und erkenne sie an. Jad Nein O
(Die Einweisung erfolgt im Rahmen der Einfihrungstage)

Anlage B: Die Regelungen zum Entschuldigungsverfahren an der EBS
habe ich zur Kenntnis genommen.

Anlage C: Die Regelungen zur Beurlaubung vom Unterricht haben mein/e
Ausbilderin/Ausbilder und ich zur Kenntnis genommen.

Anlage D: Die Haus- und Hofordnung der EBS (Gelbe Seiten) habe ich ge-
lesen, verstanden und erkenne sie an.

Der 1. Elternabend findet am Montag, 19.10.2026, um 19:00 Uhr statt.

Jad Nein O

Jad Nein O

Jad Nein O

[Ort, Datum] [Unterschrift der Schilerin / des Schilers]

Kenntnisnahme der/des Ausbhilderin/-s:

[Unterschrift der Ausbilderin / des Ausbilders]

Zusatzlich bei Schiler/innen unter 18 Jahre:

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]



Name, Vorname des/der Schilers/Schilerin ‘ E Bs

KAUEMANNISGHE SCHUKERL SRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

Formular 1: Einwilligung in die Verdffentlichung oo o 5334610

Von personenbezogenen Daten und Fotos Leetax g;ggezg-_ﬁgﬁgmhe.de
von SChUler/innen Internet  ebs-karlsruhe.de

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

liebe Schilerinnen und Schiler,

in geeigneten Fallen wollen wir Informationen tber Ereignisse aus unserem Schulleben —
auch personenbezogen — einer groReren Offentlichkeit zuganglich machen. Wir beabsichti-
gen daher, insbesondere im Rahmen der padagogischen Arbeit oder von Schulveranstal-
tungen entstehende Texte und Fotos zu verodffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier
etwa personenbezogene Informationen tber Schulausfliige, Schilerfahrten, Schileraustau-
sche, (Sport-) Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder Abschlussfeiern in Betracht.

Hierzu mochten wir im Folgenden lhre / Eure Einwilligung einholen.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Vero6ffentlichung von personenbezogenen Da-
ten sowie Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: (Bitte ankreu-
zen)

1. Ortliche Tagespresse / Offentliche Auftritte (z.B. Messe, ... )
JaO NeinO Fotos Jad NeinO Personenbezogene Daten

2. World Wide Web (Internet) unter der Homepage www.ebs-karlsruhe.de (Siehe
hierzu den Hinweis unten)
Jad NeinO Fotos Jad NeinO Personenbezogene Daten

Die Rechteeinraumung an den Fotos erfolgt ohne Vergttung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnah-
men sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschrankt, d.h. tber das Schuljahr
und auch uber die Schulzugehdrigkeit hinaus.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ent-
stehen keine Nachteile.

Veroffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veroffentli-
chung im Internet kdnnen die personenbezogenen Daten (einschliel3lich Fotos) weltweit ab-
gerufen und gespeichert werden. Die Daten kénnen damit etwa auch tber so genannte
~Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass an-
dere Personen oder Unternehmen die Daten mit derzeit weiteren oder zuklnftig im Internet
verfigbaren personenbezogenen Daten verknipfen und damit ein Personlichkeitsprofil er-
stellen, die Daten verandern oder zu anderen Zwecken verwenden.

[Ort, Datum] [Unterschrift der Schulerin / des Schulers]

Zusatzlich bei Schiler/innen unter 18 Jahre:

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]



S EBS

KAUEMANNISGHE SCHYKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

Name, Vorname des/der Schiilers/Schilerin

Formular 2: Einwilligung in die Telefon 0721 133-4610
Kommunikation per unverschliisselter Eial  info@ebs karisune.de
E-Mall (SChUlerlln) Internet  ebs-karlsruhe.de

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

sehr geehrte Ausbilder,

sehr geehrte Schulerinnen und Schiler,

oftmals wird der Wunsch an uns herangetragen, per E-Mail mit den zustandigen Ansprech-
partnern an unserer Schule zu kommunizieren. Die Engelbert-Bohn-Schule versucht diesem
Wunsch nachzukommen, ist aber als Teil der 6ffentlichen Verwaltung an strenge gesetzli-
che Regelungen gebunden.

Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails sind mit Da-
tenschutzrisiken verbunden. Uber das Internet versandte E-Mails konnen leicht verfalscht
oder unter fremden Namen erstellt werden, es gibt keine absolute Zuverlassigkeit fir den
Zugang der Nachricht beim Adressaten und fur den Ausschluss unerwiinschter Zugriffe auf
die Ubersandten Daten.

Aussagen Uber das schulische Verhalten von Schulerinnen und Schulern, tber deren Leis-
tungen oder Fehlzeiten sind besonders schutzbedirftige Daten. Die Engelbert-Bohn-Schule
darf keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten Uber das Internet versenden, ohne
dass der Empfanger ausdrtcklich auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Ver-
sand von Daten Uber das Internet einverstanden ist.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Kommunikation per E-Mail ein. Mir / uns ist be-
wusst, dass die Datentubermittlung per E-Mail unverschlisselt erfolgt und nicht aus-
geschlossen werden kann, dass unbefugte Personen oder gar fremde Dritte die
Nachricht einsehen, verwenden oder verédndern kénnen.

JaOd NeinO

[E-Mailadresse, uber welche die Kommunikation laufen soll]
Hinweis: Die E-Mail-Kommunikation erfolgt ausschlief3lich mit
der hier genannten Mailadresse.

4. Datum und Unterschrift(en)

[Ort, Datum]

[Unterschrift der Schilerin / des Schilers]

Zusatzlich bei Schiler/innen unter 18 Jahre:

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]



Name, Vorname des/der Schilers/Schilerin ‘ E Bs

KAUEMANNISGHE SCHYKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

Formular 3: Einwilligung in die Telefon 0721 133-4610
Kommunikation per unverschliisselter Eial  info@ebs karisune.de

Internet ebs-karlsruhe.de

E-Mail (Ausbilder/in)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

sehr geehrte Ausbilder,

sehr geehrte Schulerinnen und Schiler,

oftmals wird der Wunsch an uns herangetragen, per E-Mail mit den zustandigen Ansprech-
partnern an unserer Schule zu kommunizieren. Die Engelbert-Bohn-Schule versucht diesem
Wunsch nachzukommen, ist aber als Teil der 6ffentlichen Verwaltung an strenge gesetzli-
che Regelungen gebunden.

Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails sind mit Da-
tenschutzrisiken verbunden. Uber das Internet versandte E-Mails konnen leicht verfalscht
oder unter fremden Namen erstellt werden, es gibt keine absolute Zuverlassigkeit flr den
Zugang der Nachricht beim Adressaten und fur den Ausschluss unerwiinschter Zugriffe auf
die Ubersandten Daten.

Aussagen Uber das schulische Verhalten von Schuilerinnen und Schulern, tber deren Leis-
tungen oder Fehlzeiten sind besonders schutzbedirftige Daten. Die Engelbert-Bohn-Schule
darf keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten Uber das Internet versenden, ohne
dass der Empfanger ausdrticklich auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Ver-
sand von Daten Uber das Internet einverstanden ist.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Kommunikation per E-Mail ein. Mir / uns ist be-
wusst, dass die Datentubermittlung per E-Mail unverschlisselt erfolgt und nicht aus-
geschlossen werden kann, dass unbefugte Personen oder gar fremde Dritte die
Nachricht einsehen, verwenden oder verédndern kénnen.

JaOd NeinO

[E-Mailadresse, uber welche die Kommunikation laufen soll]
Hinweis: Die E-Mail-Kommunikation erfolgt ausschlief3lich mit
der hier genannten Mailadresse.

4. Datum und Unterschrift(en)

[Ort, Datum]

[Unterschrift der/s Ausbilderin/-s]

Aktuelle Telefonnummer mit Durchwahl:




S EBS

KAUEMANNISGHESCHYUKERLSRUHE

Joachim-Kurzaj-Weg 4
Anlage A: (4 Seiten) Tolefon 0721 1334610
Hinweise zum Arbeiten in den vl ni@enskariaruhe.de

Internet ebs-karlsruhe.de

Multimediaraumen

Veroffentlichungsort: http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/form/netz/ © [11.05.2007] [Landesakademie fiir Fortbildung und Personal-
entwicklung an Schulen, Baden-Wirttemberg]

Nutzungsordnung Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe, 1.5.2012
(Erstellt in Anlehnung an das ,Muster fir eine Nutzungsordnung der Computereinrichtungen an Schulen® in: Gemeindetag, Landkreistag,
Stadtetag und Ministerium fir Kultus-, Jugend und Sport Baden-Wirttemberg (Hrsg.): Multimedia-Empfehlungen, 2002, S. 50.)

Far die unterrichtliche Nutzung steht Ihnen ein Zugang zum Internet sowie ein E-Mail-Ac-
count zu Verfigung. Alle Beteiligten sind aufgefordert zu einem reibungslosen Betrieb bei-
zutragen und die notwendigen Regeln einzuhalten.

Passworter
- Sie erhalten eine individuelle Nutzerkennung und wahlen sich ein Passwort, womit Sie
sich an allen vernetzten Computern und an der E-Learning-Plattform anmelden kdnnen.

- Vor der ersten Benutzung muss gegebenenfalls das eigene Benutzerkonto, der Account,
frei geschaltet werden; ohne individuelles Passwort darf die vernetzten Umgebung (lokales
Netz bzw. E-Learning-Plattform) nicht genutzt werden.

- FUr Handlungen, die unter lhrer Nutzerkennung erfolgt sind, werden Sie ggf. verantwortlich
gemacht. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten mit einem
fremden Zugang ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfahrt, ist verpflichtet, dies umge-
hend der betreffenden Person oder dem Netzverantwortlichen mitzuteilen.

- Nach Beendigung der Nutzung haben Sie sich ordnungsgeman abzumelden.

Verbotene Nutzungen
- Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutz-
rechts sind zu beachten.

- Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzu-
rufen oder zu versenden.

- Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schliel3en.
Datenschutz und Datensicherheit

- Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Dienstaufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr
zu speichern und zu kontrollieren.

- Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat, spatestens jedoch zu Beginn eines
jeden neuen Schuljahres/-Ausbildungsjahres geléscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den
Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches begrinden. Die Schule wird von ihren Ein-
sichtsrechten nur in Féallen des Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhangige
Stichproben Gebrauch machen.

- Die Schulleitung sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet
wird.



S EBS

KAUEMANNIECGHESCHUKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610

Telefax 0721 133-4919

E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation

- Veranderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwer-
kes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundséatzlich untersagt.

- Fremdgerate dirfen nicht an Computer (Ausnahme: USB-Sticks, Memorykarten, Camcor-
der) oder an das Netzwerk angeschlossen werden.

- Unnotiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von grol3en Dateien (zum Bei-
spiel Grafiken) aus dem Internet, ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt gréRere
Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu
|6schen.

Schutz der Geréte
- Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen.
Stérungen oder Schaden sind sofort der fur die Computernutzung verantwortlichen Person

zu melden. Wer schuldhaft Schaden verursacht, hat diese zu ersetzen.

- Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flussigkeiten besonders gefahrdet, deshalb ist
wahrend der Nutzung in den Computerraumen Essen und Trinken verboten.

Nutzung von Informationen aus dem Internet

- Der Internet-Zugang soll grundsatzlich nur fir Zwecke genutzt werden, die mit Ihrer Ausbil-
dung zusammenh&ngen. Hierzu zahlt auch ein elektronischer Informationsaustausch, der
unter Beriicksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit dem Unterricht an der

Schule im Zusammenhang steht.

- Das Herunterladen von grof3en Dateien oder Anwendungen ist nur mit Einwilligung der
betreffenden Lehrkraft zul&ssig.

- Die Schule ist nicht fur den Inhalt der tGber ihren Internet-Zugang abrufbaren Angebote
verantwortlich.

- Im Namen der Schule durfen weder Vertragsverhaltnisse eingegangen noch ohne Erlaub-
nis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden.

- Bei der Weiterverarbeitung sind Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten



S EBS

KAUEMANNIECGHESCHUKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe
Telefon 0721 133-4610
Telefax 0721 133-4919
E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
. . . Internet  ebs-karlsruhe.de
Versenden und Verdffentlichen von Informationen

in das Internet

- Werden Informationen in das Internet versandt, sind die allgemeinen Umgangsformen zu
beachten.

- Die Veroffentlichung von Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch die
Schulleitung.

- Die Veroffentlichung von fremden Inhalten (Fotos und Materialien) im Internet ist nur mit
der Genehmigung des Urhebers gestattet. So durfen z. B. Texte, gescannte Bilder oder on-
linebezogene Materialien nur mit Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt
werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser es winscht.

- Besondere Hinweise zur Nutzung der E-Learning-Plattform ,Moodle*

o E-Mail:

Jeder Nutzer ist selbst fur den Erhalt und die Verarbeitung von E-Mails aus Moodle (z.B.
den Nachrichtenforen) verantwortlich. Die Angabe einer ungultigen E-Mail-Adresse ist nicht
zulassig. Das Abschalten von E-Mail in den Profileinstellungen / den Foren entbindet nicht
von der Pflicht, sich selbsténdig Uber alle aktuellen Vorgange im Kursraum und Anweisun-
gen der Kursleitung zu informieren.

o Kursraume und Kursleiter:

Alle Kursleiter sperren nach der Einschreibefrist ihre Kursraume uber die kursspez. Einstel-
lung ,Einschreibung moglich: Nein “. Dritte werden zu Kursraumen nur nach ausdrucklicher
Genehmigung der Schulleitung zugelassen. Der dazu notwendige personliche Zugang wird
vom Moodleadministrator eingerichtet. Ein anonymer Gastzugang ist grundsatzlich nicht
maoglich. Kursleiter kdnnen in lhren Kursraumen die Daten der Nutzer ihres Kursraumes ein-
sehen. Sie informieren die Nutzerinnen lhrer Kursrdume Uber diese Moglichkeit. Weiter ge-
ben Sie derartige Daten zu keinem Zeitpunkt an Dritte weiter und nutzen diese ausschliel3-
lich zu padagogischen Zwecken.



S EBS

KAUEMANNIECGHESCHUKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610

Telefax 0721 133-4919

E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

Nutzungsberechtigung, Benutzerausweis

- AuRerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpadagogischen Arbeit ein Nut-
zungsrecht gewahrt werden. Die Entscheidung dariiber und welche Dienste genutzt werden
koénnen, trifft die Schulleitung unter Beteiligung der Fachbereiche.

- Alle Nutzer werden Uber diese Nutzungsordnung unterrichtet. Sie versichern durch ihre
Unterschrift (siehe Anlage), dass sie diese Ordnung anerkennen.

- Dies ist Voraussetzung fur die Nutzung. Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils
gultigen Haus- bzw. Schulordnung und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe an der Schule
in Kraft.

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren
oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und kénnen zivil- oder straf-
rechtlich verfolgt werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung kdnnen neben dem Entzug der
Nutzungsberechtigung fur das Netz und die Arbeitsstation dienstrechtliche Mal3nah-
men zur Folge haben.



€ EBS

ENGELBERT-BOHN-SCHULE KARLSRUHE

Anlage B: (3 Seiten) Schulbesuchsverordnung KAUFMANNISCHE SCHULE
.. Joachim-Kurzaj-Weg 4
des Landes Ba-Wi 76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610
Telefax 0721 133-4919
§ 1 E-Mail info@ebs-karlsruhe.de

Teilnahmepflicht und Schulversdumnis Internet  ebs-karlsruhe.de

(1) Jeder Schiiler ist verpflichtet, den Unterricht und die tGbrigen verbindlichen Veranstaltungen der
Schule regelméafig und ordnungsgeman zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Dies
schlief3t die Teilnahme an digitalen Lehr- und Lernformen nach § 115b SchG ein, die den Prasen-
zunterricht ergénzen oder ersetzen. § 115b Absatz 1 Satz 2 SchG und § 3 Verordnung des Kultus-
ministeriums Uber digitale Lehr- und Lernformen (Digitalunterrichtsverordnung - DUVO) in der je-
weils geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden. Bei minderjéhrigen Schilern haben die
Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist,
bei berufsschulpflichtigen Schiilern auRerdem die fir die Berufserziehung der Schiler Mitverant-
wortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von Betrieben) oder deren Bevollméchtigte dafir zu
sorgen, dass die Schuler diesen Verpflichtungen Folge leisten.

(2) Der Schiler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so lange zur Teilnahme verpflich-
tet, als er nicht ordnungsgemar abgemeldet ist. Bei den freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, die
sich Uber einen langeren Zeitraum erstrecken, kann die Schule vor der Anmeldung des Schilers
den Zeitpunkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nicht zul&assig ist; eine Abmeldung zum Schuljah-
resende ist jedoch uneingeschrankt zulassig.

(3) Ein Schulversaumnis liegt vor, wenn ein Schiler seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne
an der Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahmepflicht befreit (§ 3) oder beurlaubt (88 4 und 5)
zu sein.

(4) Fur den Konfirmandenunterricht halten die Schulen in der Klassenstufe 8 den ganzen Mittwoch-
nachmittag unterrichtsfrei; nach ortlicher Absprache kann dieser Nachmittag zusatzlich in Klasse 7
freigehalten werden.

§2
Verhinderung der Teilnahme

(1) Ist ein Schuler aus zwingenden Grinden (z. B. Krankheit) am Schulbesuch nach § 1 Absatz 1
verhindert, ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Ver-
hinderung unverztglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Das Vorliegen des zwingenden Grun-
des ist bei begrindeten Zweifeln auf Verlangen glaubhaft zu machen. Entschuldigungspflichtig sind
fur minderjahrige Schiler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege
eines Kindes anvertraut ist, volljahrige Schuler fur sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spates-
tens am zweiten Tag der Verhinderung mundlich, fernmundlich, elektronisch oder schriftlich zu
erfillen. Im Falle elektronischer oder fernmuindlicher Verstandigung der Schule kann der oder die
Entschuldigungspflichtige aufgefordert werden, unverzuglich eine schriftliche Mitteilung Uber die
Verhinderung nachzureichen.

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, bei Teilzeitschulen von mehr als drei Unterrichts-
tagen, kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines arztlichen Zeugnis-
ses verlangen. Lassen sich bei auffallig haufigen Erkrankungen Zweifel an der Fahigkeit des Schu-
lers, der Teilnahmepflicht geméaR § 1 nachzukommen, auf andere Weise nicht ausrdaumen oder be-
stehen begrundete Zweifel an einer Verhinderung aus gesundheitlichen Griinden, kann der Schullei-
ter schriftlich anordnen, dass von den Entschuldigungspflichtigen kiinftig bei Verhinderung aus ge-
sundheitlichen Griinden ein arztliches Zeugnis vorgelegt wird. In diesen Fallen und unter den glei-
chen Voraussetzungen bei langen Erkrankungen kann der Schulleiter auch die Vorlage eines amts-
arztlichen Zeugnisses anordnen, das jeweils langstens bis zum Schuljahresende gilt.
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ENGELBERT-BOHN-SCHULE KARLSRUHE

KAUFMANNISCHE SCHULE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610
Telefax 0721 133-4919

E-Mail info@ebs-karlsruhe.de
Internet  ebs-karlsruhe.de

Die Pflicht zur Vorlage eines arztlichen oder amtsarztlichen Zeugnisses ist nur im erforderlichen Um-
fang zulassig, jeweils langstens fur die Dauer des laufenden Schuljahres. Die Kosten fur die Aus-
stellung von arztlichen und amtsérztlichen Zeugnissen nach den Satzen 1 und 2 sind von den Ent-
schuldigungspflichtigen zu tragen.

(3) Auf Schilerinnen, die schwanger sind, ein Kind geboren haben oder stillen, findet das Mutter-
schutzgesetz (MuSchG) vom 23. Mai 2017 (BGBI. | S. 1228), mit Ausnahme der 88 17 bis 24
MuSchG, in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Eine Schulerin, die wegen ihrer Schwan-
gerschaft weder den Prasenzunterricht besuchen noch mittels digitaler Lehr- und Lernformen nach 8
115b Absatz 2 SchG unterrichtet werden kann oder will, ist bis zum Beginn der Schutzfrist vor der
Entbindung gemalf § 3 Absatz 1 MuSchG (sechs Wochen vor Entbindung) wie eine Schiilerin zu be-
handeln, die wegen Krankheit den Unterricht nicht besuchen kann; 8 7 Absatz 1 und § 16 Absatz 1
MuSchG bleiben unberthrt. Mit der Erflllung der Entschuldigungspflicht gilt diese Schilerin solange
als aus zwingenden Griinden am Unterricht verhindert, bis eine Erklarung zur Wiederaufnahme des
Schulbesuchs erfolgt. Fur Schilerinnen der Berufsschule gilt dies nur insoweit, als sie wegen ihrer
Schwangerschaft nicht mehr in ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsstatte tatig sind.

(4) Beim Auftreten Ubertragbarer Krankheiten bleiben die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045) in der jeweils geltenden Fassung unberihrt.

Weitergehende Informationen

Alle Fehltage und weiteren Fehlzeiten konnen auf Beschluss der Klassenkonferenz im Zeugnis
vermerkt werden. Die Entschuldigungen miissen einen stichhaltigen Entschuldigungsgrund enthalten
(aul3er bei arztlichem Attest).

Versaumt ein/e Schuler/in unentschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit, wird die Note
,sungeniigend“ erteilt (§ 8 Abs. 5 Notenbildungsverordnung).

Entlassung vom Unterricht

Die vorzeitige Entlassung vom Unterricht erfolgt grundsatzlich durch den Lehrer der nachfolgenden
Stunde.

Wenn an diesem Tag eine Leistungsuberprifung (Klassenarbeit, Referat, etc.) vorgesehen ist,
kann nur der betreffende Fachlehrer die Entlassung genehmigen.

In dringenden Ausnahmefallen kann die Entlassung durch den Klassenlehrer erfolgen. In diesem Fall hat
der/die Schuler/in den Klassenlehrer auf die Leistungsuberprifung hinzuweisen. Wenn der/die Schuler/in
diesen Hinweis unterlasst, wird die nicht erbrachte Leistung mit der Note ,ungeniigend” bewertet.



Entschuldigung

Engelbert-Bohn-Schule
Kaufméannische Berufsschule
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

S EBS

KAUEMANNISGHE SCHUKERL SRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610
Telefax 0721 133-4919

E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

Klassenlehrer/-in

Klasse

Zuname Schiulerin/Schiler

Vorname Schilerin/Schuler

Datum (am/von — bis)

Ganztagig, bitte ankreuzen

Oja Onein

Spater gekommen (in Minuten)

Friher gegangen (in Minuten)

Grund

O Krankheit (aus datenschutzrechtlichen Griinden keine weiteren Erlauterungen.)

O Sonstiges, bitte erlautern:

Datum

Unterschrift Schilerin/Schiler

Datum

Bei Minderjahrigen Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten

Nur fir Schilerinnen/Schuler der Berufsschule zusatzlich auszuftllen!

Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass
ich den Ausbildungsbetrieb informiert

habe.

Datum, Unterschrift Auszubildende/-r

Nur von einer Lehrkraft auszufullen

Entgegengenommen am

um Uhr

Name und Unterschrift:




S EBS

KAUEMANNISGHE SCHUKERL SRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

. 76189 Karlsruhe
Anlage C: (4 Seiten) Telefon 0721 133-4610
Telefax 0721 133-4919
E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

Sehr geehrte Ausbilderin,
sehr geehrter Ausbilder,

Ihr Auszubildender/Ihre Auszubildende kann in Ausnahmeféllen von der Verpflichtung
zum Besuch der Berufsschule befreit/beurlaubt werden.

Dafir benétigen wir von lhnen einen Antrag, dem wir nur zustimmen dirfen, wenn ein Be-
freiungs-/Beurlaubungsgrund geman Schulbesuchsverordnung des Landes Baden-Wirt-
temberg vorliegt.

Um lhnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir das Formular ,Antrag auf Beurlaubung“ ent-
worfen. Der jeweilige Klassenlehrer nimmt den ausgefillten Antrag gerne entgegen und be-
miht sich um eine schnelle Rickmeldung an Sie.

Die moglichen Beurlaubungsgriinde entnehmen Sie bitte dem beigefligten Auszug der der
Schulbesuchsbesuchsverordnung. Dabei ist fur die Beurlaubung vom Unterricht aus be-
trieblichen Grinden vor allem 8§ 5 von Belang.

Inci Seyyar
Abteilungsleitung KBS


Uwe Bäuerle
Unterstreichen


S EBS

KAUEMANNISGHE SCHYKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

8 4 Beurlaubung Telefon 0721 133-4610

(1)

(2)
1.

3)

1.

Telefax 0721 133-4919
E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begriindeten Ausnahme-
fallen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag méglich. Der Antrag ist vom Erziehungs-
berechtigten, bei volljahrigen Schulern von diesen selbst zu stellen.

Als Beurlaubungsgriinde werden anerkannt:

Kirchliche Veranstaltungen ach Nr. | der Anlage. Die Bestimmung des § 4 Abs. 3 des Gesetzes
Uber die Sonntage und Feiertage in der Fassung vom 28. November 1970 (GBI. 1971, S. 1),
nach der Schiler an den kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum Be-
such des Gottesdienstes dem Unterricht fernzubleiben, bleibt unberdhrt.

Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften nach
Nrn. 1I-VI der Anlage. Dem Antrag muss, soweit die Zugehorigkeit zu der Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine schriftliche Bestéti-
gung beigefligt sein.

Als Beurlaubungsgriinde kénnen auf3erdem insbesondere anerkannt werden:

Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Vertrau-
ensarzt einer Krankenkasse veranlasst oder beflirwortet worden sind;

Teilnahme am internationalen Schileraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland;

Teilnahme an den von der Landeszentrale fir politische Bildung durchgefiihrten zweitagigen
Politischen Tagen fir die Klassen 10 bis 13;

Teilnahme an wissenschaftlichen oder kiinstlerischen Wettbewerben;

die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkdmpfen und an Lehrgéangen Uberregionaler oder re-
gionaler Trainingszentren sowie an Uberregionalen Veranstaltungen von Musik- und Gesang-
vereinen, anerkannten Jugendverbdnden und sozialen Diensten, soweit die Teilnahme vom
jeweiligen Verband beflrwortet wird;

die Ausibung eines Ehrenamts bei Veranstaltungen von Sport-, Musik- und Gesangvereinen,
anerkannten Jugendverbanden und sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen Verband
beflrwortet wird;

Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schiiler (§ 69 Abs. 4 SchG), soweit es
sich um Schulveranstaltungen handelt (§ 18 SMV-Verordnung), sowie an Sitzungen des Lan-
desschulbeirats (8§ 70 SchG) und des Landesschiilerbeirats (8§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG);

die Vollendung des 18. Lebensjahres wéhrend des ersten Schulhalbjahres bei Berufsschul-
pflichtigen, die nicht in einem Berufsausbildungsverhaltnis stehen oder eine Stufenausbildung
fortsetzen fur eine Beurlaubung fur das zweite Schulhalbjahr (8 78 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung
mit Abs. 2 Satz 1 SchG);

wichtiger personlicher Grund; als wichtiger personlicher Grund gelten insbesondere Eheschlie-
Rung der Geschwister, Hochzeitsjubilaen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der Familie,
Wohnungswechsel, schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehérenden Familienmit-
gliedern, sofern der Arzt bescheinigt, dass die Anwesenheit des Schilers zur vorlaufigen Si-
cherung der Pflege erforderlich ist.



S EBS

KAUEMANNIECGHESCHUKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4

76189 Karlsruhe

Telefon 0721 133-4610

Telefax 0721 133-4919

E-Mail  info@ebs-karlsruhe.de
Internet ebs-karlsruhe.de

8 5 Beurlaubung aus betrieblichen Grinden

(1) Bei Berufsschilern kénnen als Beurlaubungsgriinde au3erdem anerkannt werden:

1. Schulungs- u. Bildungsveranstaltungen im Sinne des § 37 Abs. 7 des Betriebsverfassungsgeset-

zesl fur Mitglieder des Betriebsrats oder der Jugendvertretung;

2. berufliche oder Uberbetriebliche Ausbildungslehrgénge, sofern der ausfallende Unterricht nicht
verlegt werden kann und nachgewiesen wird, dass der Lehrgang nicht in den Schulferien statt-
finden kann;

3. Zwischenprifung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Ausbildungsverordnung;
besondere Zwangs- oder Notlage im Betrieb;

B

5. betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, die in angemessenem Umfang auch der beruflichen

Ausbildung dienen, bis zur Dauer einer Woche, sofern nachgewiesen wird, dass die Veranstal-
tung nicht in den Schulferien stattfinden kann.

(2) 84 Abs. 1 und 4 gilt fur die Beurlaubung aus betrieblich bedingten Griinden entspre-
chend mit folgender Maf3gabe:
1. Der Antrag kann auch von einem der fur die Berufserziehung der Schuler Mitverantwortlichen
gestellt werden.

2. Vor der Abschlusspriifung im letzten Schulhalbjahr der schulischen Ausbildung sowie bei
Blockunterricht ist eine Beurlaubung nach Absatz 1 Nrn. 1, 2, 4 und 5 nicht zul&ssig.

3. Die Gesamtdauer der Beurlaubung nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 darf vier Wochen wahrend der

gesamten Berufsschulzeit nicht Gberschreiten.



S EBS

KAUEMANNISGHE SCHYKERLSRUHE
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

Antrag auf Beurlaubung Telefon 0721 133-4610

Telef: 0721 133-4919
vom BeSUCh der SCh u Ie (KBS) E?I\/elaéiilX info@ebs-karlsruhe.de
Fax 0721 133—49 19 Internet ebs-karlsruhe.de

Engelbert-Bohn-Schule
Kaufmannische Berufsschule
Joachim-Kurzaj-Weg 4

. . . |
26189 Karlsruhe Bitte rechtzeitig vorab einreichen!

Ausbildungsbetrieb (Firma) Name des Ausbilders/der Ausbilderin

Fax Nr. des Ausbilders/der Ausbilderin Telefon-Nr. des Ausbilders/der Ausbilderin

Angaben zum/zur Auszubildenden

Zuname Vorname

Klasse Klassenlehrer

Beurlaubungszeitraum

Tageweise (am/von — bis) Stundeweise (am — Uhrzeit)

Begrindung des Antrags (ggf. Bescheinigung anfiigen)

Magliche Griinde It. Schulbesuchsverordnung (siehe Anlage § 4 Beurlaubung)

Bedingung fur die Beurlaubung

Der versdumte Unterrichtsstoff ist vom Schiler/von der Schilerin vollstdndig und unverziglich
ohne weitere Aufforderung nachzuarbeiten.

Unterschrift Ausbilder Unterschrift Auszubildender

Entscheidung Uber den Antrag (wird von der Schule ausgeftillt)

Dem Antrag wird entsprochen

oJa o Nein

Begriindung bei Ablehnung

Unterschrift Schulleitung Unterschrift Fachabteilungsleiter/Klassenlehrer




Engelbert-Bohn-Schule Unterrichtszeiten
Karlsruhe an der EBS

1. Stunde 07:45 — 08:30 Uhr
2. Stunde 08:35 — 09:20 Uhr
GroRRe Pause
3. Stunde 09:45 — 10:30 Uhr
4. Stunde 10:35 — 11:20 Uhr
. n 11:25-12:1 hr
ENGELBERT-BOHN-SCHULE KARLSRUHE > Stunde Py
7. Stunde 13:10 — 13:55 Uhr
8. Stunde 14:00 — 14:45 Uhr
9. Stunde 14:50 — 15:35 Uhr
I f = 10. Stunde 15:40 — 16:25 Uhr
I1 0 I‘matIO nen 11. Stunde 16:30 — 17:15 Uhr
12. Stunde 17:20 — 18:05 Uhr

fur Schulerinnen und Schuler

Offnungszeiten Sekretariat

Montag — Donnerstag: 09:20 — 09:45 Uhr + 13:00 — 13:30 Uhr
Engelbert-Bohn-Schule Freitag: 09:20 — 09:45 Uhr
Joachim-Kurzaj-Weg 4 3
76189 Karlsruhe Offnungszeiten Kiosk

Montag — Freitag: 07:00 — 14:00 Uhr

Telefon: 0721 133-4610 (Sekretariat)

0721 133-4611 (Sekretariat) Offnungszeiten Jufi-Kiosk

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:  09:20 — 09:45 Uhr
Fax: 0721 133-4919

E-Mail: info@ebs-karlsruhe.de
Homepage: www.ebs-karlsruhe.de



Entschuldigungsverfahren an der EBS
in der Vollzeitschule und in der Berufsschule

Ein/e Schuler/in ist ordnungsgeman entschuldigt, wenn er/sie

= sich unverziglich und fristgerecht entschuldigt,
= bei vorhersehbaren Fehlzeiten — z. B. Familienfeiern, Prifungen — vorher beim
Klassenlehrer um Befreiung vom Unterricht nachgesucht hat.

= Die Entschuldigungspflicht ist spatestens am zweiten Tag der Verhinderung
mundlich, telefonisch, elektronisch oder schriftlich, idealerweise tber webUntis
oder mit dem Entschuldigungsformular der EBS zu erfiillen.

= Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn (BFW, BK) bzw. von mehr als drei
Unterrichtstagen (KBS) kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen
die Vorlage eines arztlichen Zeugnisses verlangen (8§ 2 Abs. 2
Schulbesuchsverordnung).

= Alle Fehltage und weiteren Fehlzeiten kbénnen auf Beschluss der
Klassenkonferenz im Zeugnis vermerkt werden.

Die Entschuldigungen missen

= bei Minderjahrigen von einem Erziehungsberechtigten vorgenommen
werden,

= im Falle elektronischer oder fernmundlicher Verstandigung der Schule auf
Verlangen der Schule unverzuglich schriftlich vorgelegt werden

= bei begrindeten Zweifeln der Schule auf Verlangen glaubhaft gemacht werden

Unentschuldigtes Fehlen
= liegt vor, wenn sich ein/e Schiler/in nicht fristgerecht und ordnungsgemaf
entschuldigt.

= Versaumt ein/e Schiler/in unentschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen
Arbeit, wird die Note ,ungentgend” erteilt (§ 8 Abs. 5 Notenbildungsverordnung).

Entlassung vom Unterricht

= Die vorzeitige Entlassung vom Unterricht erfolgt grundsétzlich durch die Lehrkraft
der nachfolgenden Stunde.

= Wenn an diesem Tag eine Leistungsuberprifung (Klassenarbeit, Referat ...)
vorgesehen ist, soll die betreffende Fachlehrkraft die Entlassung genehmigen.

= In dringenden Ausnahmeféllen kann die Entlassung durch eine andere Lehrkraft
erfolgen. In diesem Fall hat der/die Schiler/in die andere Lehrkraft auf die
Leistungsiberprifung hinzuweisen.

Fir Berufsschiiler:

= Berufsschiler sollen ihren Ausbildungsbetrieb eigensténdig tber ihre Fehltage
informieren.

= Der Ausbildungsbetrieb erhlt auf Anfrage eine Ubersicht iiber alle Fehlzeiten
(Fehltage, Verspatungen, vorzeitiges Gehen).

Beurlaubung aus betrieblichen Griunden (8 5 Schulbesuchsverordnung)

Bei Berufsschilern kénnen als Beurlaubungsgriinde anerkannt werden (8 5 Abs. 1):

= Schulungs- und Bildungsveranstaltungen

= berufliche/Uberbetriebliche Ausbildungslehrgange und betriebliche
Gemeinschaftsveranstaltungen, sofern der ausfallende Unterricht nicht verlegt
werden kann und nachgewiesen wird, dass der Lehrgang/die Veranstaltung nicht in
den Schulferien stattfinden kann

= besondere Zwangs- oder Notlage im Betrieb

= Zwischenprifung

= Vor der Abschlussprifung im letzten Schulhalbjahr sowie bei Blockunterricht ist eine
Beurlaubung nach Absatz 1 nicht zuldssig — ausgenommen bei der
Zwischenprifung (8 5 Abs. 2).



Alkohol

Anderungen

Aushénge
Auto

Diebstahl

Entschuldigungen

Essen und Trinken

Fachraume

Fahrrad
Feueralarm
Fundsachen

Handy

Kiosk
Klassenbuch

Klassenordner

Klassenzimmer

Kleidung

Mull/Milltrennung

Haus- und Hofordnung der Engelbert-Bohn-Schule

Alkoholische Getranke durfen weder mitgefiihrt noch konsumiert werden.

Ihrer Personalien (Familienstand, Anschrift, Telefon) oder lhres Ausbildungsbetriebs
teilen Sie bitte unverziiglich dem Sekretariat mit.

sind nur mit Genehmigung der Schulleitung méglich (Ausnahme: SMV-Brett).

Das Befahren des Schulgelandes ist nicht gestattet. Es stehen ausreichend
offentliche Parkplatze zur Verfiigung. (Das Parken im Wendebereich und in der
Haltebucht des Busses kann teuer werden.)

Jeder ist fur mitgebrachte Wertgegenstéande und Geld selbst verantwortlich. Bei
Diebstahl haften weder die Schule noch der Schultréger. (= Fundsachen)

- Schulbesuch

kénnen Sie gerne in den Pausen. An PC-Arbeitspléatzen dirfen auch in Pausen keine
Speisen und Getranke verzehrt werden. Mitgebrachte Speisen und Getranke sind
wahrend des Unterrichts in der Tasche aufzubewahren.

dirfen nur unter Aufsicht eines Fachlehrers betreten werden. (= Essen und Trinken).
In PC-Salen ist der Einsatz privater CDs/USB-Sticks (Viren) und die Veranderung der
Standardeinstellungen streng verboten. (= Schuleigentum)

Fahr- und Kraftrader darfen nur im vorgesehenen Bereich abgestellt werden, eine
Mitnahme in das Schulgebaude ist nicht gestattet.

wird (wie bei anderen Katastrophenfallen) durch das entsprechende Alarmsignal der
Schule ausgeldst. Alarmordnung und Fluchtwege héngen in jedem Klassenzimmer
aus und sind strikt einzuhalten.

sollen unverziglich bei den Hausmeistern abgegeben werden.

muss wahrend des Unterrichts stummgeschaltet und nach Maf3gabe der Lehrkraft in
der Handygarage auf dem Pult oder anderweitig verstaut sein. Es sei denn die
jeweilige Lehrkraft autorisiert die Nutzung. Bei Versto3 kann das Handy fir den Rest
des Schultages einbehalten werden. Bei der Priifung kann bereits das Mitfiihren eines
Handys zum Ausschluss fuhren.

ist in der Regel von 7 bis 14 Uhr geoffnet. Der Einkauf ist nur wahrend der Pausen
bzw. der unterrichtsfreien Zeit erlaubt.

Fur alle Eintréage gelten die Datenschutzbestimmungen — es diirfen also keine Kopien
—auch nicht durch Abfotografieren - angefertigt werden!

werden vom Klassenlehrer bestimmt. Sie sind fur die Sauberkeit und Ordnung im
Klassenzimmer verantwortlich. Zu den Aufgaben gehdren: Reinigen der Tafel, Liften,
Aufstuhlen, SchlieRen der Fenster, Loschen des Lichts.

Die festgelegte Sitzordnung und Bestuhlung darf von Schilern nicht eigenmachtig
geandert werden. Um die Arbeit des Reinigungspersonals zu erleichtern, bitte nach
Unterrichtsschluss aufstuhlen.

Angemessene Kleidung sollte selbstverstandlich sein. Jogginghosen sind das nach
unserem Selbstverstéandnis einer kaufmannischen Schule ausdricklich nicht!
Kopfbedeckungen jeglicher Art sind im Unterricht dann nicht erlaubt, wenn das
Gesicht der Schilerinnen und Schiiler nicht mehr problemlos zu erkennen ist. Die
Entscheidungshoheit darlber liegt bei der jeweils unterrichtenden Lehrkratft.

Jede Klasse ist fur die Sauberkeit in ihrem Schulraum verantwortlich; dies gilt auch
fur Wanderklassen. Lehrer und Schiiler sollten darauf achten, dass mdglichst wenig
Ml entsteht, da dies die Umwelt belastet. Die Ablagen unter den Bénken sind keine
Sammelplatze fur Abfall, leere Flaschen etc. GroRRere Millaufkommen sowie
Umverpackungen von mitgebrachten oder angelieferten Speisen sind durch die
Schiler selbst zu entsorgen.

Pausen

Rauchen

Schulbesuch

Schuleigentum

Schulfremde
Personen

Toiletten

Unfall

Versicherungs-
schutz

Vertretungspléane

- Schulbesuch, Kiosk

Rauchen unter 18 Jahren ist nicht erlaubt. Trotz des generellen Rauchverbots in
offentlichen  Geb&auden gestatten wir als Ausnahme volljahrigen
Schilerinnen/Schillern das Rauchen in der gekennzeichneten Zone.
(Zigarettenkippen bitte in den bereitgestellten Aschenbechern entsorgen!) Im
Schulhaus selbst und im Eingangsbereich gilt ein striktes Rauchverbot.

Der geregelte Schulbesuch ist eine Pflicht, die jeder Schuler/jede Schilerin zu er-
fullen hat. Dazu gehdrt vor allem auch der plinktliche Beginn des Unterrichts nach
den Pausen.

Unterrichtsversdaumnisse — auch kurzzeitige — mussen entschuldigt werden. Das
Entschuldigungsverfahren erlautert der Klassenlehrer jeweils zu Beginn des
Schuljahres. Bei besonders gravierenden oder unentschuldigten Fehlzeiten muss
die Schule Ordnungsmafinahmen ergreifen bzw. die
Erziehungsberechtigten/Ausbildungsbetriebe  benachrichtigen.  Berufsschiler
mussen ihren Ausbildungsbetrieb Uber Fehltage eigenstandig informieren.

Es liegt sicher auch im Interesse der Schiilerinnen und Schiiler, dass mit dem
Mobiliar und den Lehr- und Lernmitteln pfleglich umgegangen wird. Schaden
sollten unverzuglich einem Lehrer, dem Sekretariat oder dem Hausmeister
gemeldet werden.

Fir den Bereich Text- und Datenverarbeitung gilt: Die Standardeinstellungen der
Computer durfen in keinem Fall veréandert werden. AuRerdem ist die Benutzung
privater CDs/USB-Sticks strikt untersagt, da dadurch Computerviren eingeschleppt
werden kénnen.

Fir schuldhaft verursachte Schaden haften die Schiler oder ihre gesetzlichen Ver-
treter.

Schulfremde Personen dirfen sich im Schulgebdude nur mit Genehmigung der
Schulleitung aufhalten. Diese Einschrankung gilt nicht fir den Verwaltungstrakt
(Sekretariat, Lehrerzimmer).

Es sollte selbstverstandlich sein, die Toiletten nicht zu verunreinigen. Wenn Papier
fehlt, sorgt der Hausmeister oder das Reinigungspersonal fir Nachschub, wenn
man sie umgehend informiert. In den Toiletten darf nicht geraucht werden.

Unfalle auf dem Schulgelande, dem Schulweg oder beim Sport missen
unverziglich (spatestens nach drei Tagen) im Sekretariat gemeldet werden (>
Versicherungsschutz). Bei Berufsschillern muss auch der Arbeitgeber informiert
werden.

Alle Schiiler sind versichert: auf dem Schulweg, wahrend des Aufenthalts auf dem
Schulgelédnde und bei schulischen Veranstaltungen auerhalb. Wer in den Pausen
oder in Freistunden das Schulgelande verlasst, tut dies auf eigene Verantwortung.

Wenn Stunden vertreten werden missen oder ausfallen, wird dies in der App
verdffentlicht und im 1. OG ausgehangt. Das kann manchmal sehr kurzfristig
passieren, deshalb muss sich jeder Schiiler selbst Uber den geéanderten
Stundenplan seiner Klasse informieren. Sollte zehn Minuten nach
Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft eingetroffen sein, informiert der
Klassensprecher die Schulleitung (Z.112 A).



Lernmittelfreiheit

Nach 894 Schulgesetz besteht an 6ffentlichen Schulen in Baden-Wirttemberg — mit
Ausnahme der Fachschulen — Lernmittelfreiheit. Das bedeutet, dass alle im Schuljahr
notwendigen Bicher und sonstige Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenstanden geringen
Wertes, den Schilerinnen und Schilern vom Schultrager — hier von der Stadt Karlsruhe —
leihweise Uberlassen werden (Leihverfahren).

Alternativ bietet die Stadt Karlsruhe den Schiilerinnen und Schilern der Beruflichen Schulen
(mit Ausnahme der Fachschulen) die Méglichkeit, die notwendigen Lernmittel mit einem
Zuschuss der Stadt Karlsruhe selbst zu besorgen. Der Zuschuss betragt 20% des
Kaufpreises. Nahere Informationen erhalten Sie im Sekretariat unserer Schule.

Unterrichtstage und Ferienverteilung

Ubersichten tiber Unterrichtstage in der Berufsschule erhalten Sie getrennt nach
Ausbildungsberufen in der jeweils aktuellen Fassung im Internet unter www.ebs-
karlsruhe.de.

Berufsschule : Unterrichtstage der Berufsschule — Engelbert-Bohn-
Schule Karlsruhe (ebs-karlsruhe.de)

Ferien: Schultermine — Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe (ebs-

karlsruhe.de)

Forderkreis der EBS

Der Forderkreis der Engelbert-Bohn-Schule e. V. ist ein gemeinwirtschaftlicher
eingetragener Verein gemaB §§ 51 ff in Verbindung mit II/26F199-SoA198 der AO
und unterstiitzt alle Aktivitaten der Schule bzw. der Schiiler, die dem Ansehen der
Schule dienlich sind bzw. das staatsbiirgerliche, kulturelle und soziale Interesse der
Schiiler fordern.

Mitglieder kdnnen werden:

e Schiilerinnen und Schiiler sowie Ehemalige

e Lehrerinnen, Lehrer und Pensionéare

e Vertreter der Ausbildungsbetriebe oder die Betriebe selbst

e Eltern der Schiilerinnen und Schiiler der EBS

Kontaktadresse: Forderkreis Engelbert-Bohn-Schule Karlsruhe e.V.
Joachim-Kurzaj-Weg 4
76189 Karlsruhe

E-Mail: foerderkreis@ebs-karlsruhe.de

1. Vorsitzender: Jirgen Oerther

2. Vorsitzender: Charlotte Glétzl

Schatzmeister: Tatjana Rosenkranz

Schriftfihrerin: Timo Janke

Beisitzer: Gerhard Graber

Barbara Ketterer

Bankverbindung: IBAN: DE 3166 0501 0100 2214 9173
BIC: KARSDE66XXX (Sparkasse Karlsruhe)

Mitgliedsbeitrag: 10 € jahrlich

Uber Ihre Spende bzw. Ihre Mitgliedschaft wiirden wir uns sehr freuen!


https://www.ebs-karlsruhe.de/unterrichtstage-berufsschule/
https://www.ebs-karlsruhe.de/unterrichtstage-berufsschule/
https://www.ebs-karlsruhe.de/schultermine/
https://www.ebs-karlsruhe.de/schultermine/



